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Betr.  Hinweis zum Ölspur-Fall 

 
Sehr geehrter Herr Hartl, 

ich bin davon überzeugt anhand des veröffentlichten Spurenbilds durch technisches Verständnis, 
logisches Denken und Vorstellungsvermögen folgende Aussage treffen zu können:  

1.) Die Ölspur wurde definitiv von einer 
auf einem Fahrzeug wie Quad, 
Motorrad oder Fahrrad  aufgerichtet 
stehenden Täter in Vorausfahrt mit 
ca. 15 km/h gelegt. 

2.) Der Täter beugte sich dazu anfangs 
stehend über seinen Lenker, dann 
setzte er sich im weiteren Verlauf. 

3.) Der Täter legte die Spur in 2 Fahrten, 
wobei er definitiv seine Ölspur  im 
Bereich zwischen den roten Zahlen 1 
und 2 mit seinen Rädern in jeder 
Richtung einmal überfuhr, seine 
Reifenspur ist definitiv auf dem 
Asphalt nachweisbar gewesen. 

4.) Und zwar begann der Täter seine 
„Ausbringungsfahrt“ entsprechend 
dem roten Pfeil. Der rote Pfeil stellt 
die Bewegungslinie des Körpers des Täters dar, auf einem Zweirad entspricht es der Fahrspur, auf 
einem Quad entspricht es der Mittellinie der beiden Fahrspuren. 

5.) Der Täter begann seine Ausbringungsfahrt aufgerichtet über den Lenker gebeugt mit einem 
Schlenker von links nach rechts in Fahrtrichtung, das entspricht dem roten Pfeil als Fahrtrichtung 
und dem Bereich mit der roten 1, wo der Täter mit dem Ausbringen begann.  

6.) Dieser Schlenker vom roten Bereich 1 zum roten Bereich 2 ist die entscheidende Information, die 
die Rekonstruktion ermöglicht. Dieses Spurenbild ist zusammen mit den weiteren rot markierten 
Punkten 3,4,5,6 und 7 nur vorstellbar entsprechend der obigen Erklärung. 

7.) Der Pfeil und die Zahlen in hellblau markieren die Rückfahrt, bei der der Rest ausgebracht wurde. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Klaus Fejsa 


